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Wichtige Steuertermine Juli 2020 

10.07. Umsatzsteuer 
 Lohnsteuer 
 Solidaritätszuschlag 
 Kirchenlohnsteuer ev. und röm.-kath. 

Zahlungsschonfrist: bis zum 13.07.2020. 
Diese Schonfrist gilt nicht bei Bar- und 
Scheckzahlungen. Achtung: Bei Scheck-
zahlungen gilt die Zahlung erst drei Tage 
nach Eingang des Schecks als geleistet! 

Tipps und Hinweise 

1. ... für alle Steuerzahler 

Gesetzgebung I  

Entlastungsmaßnahmen beim  
Elterngeld auf den Weg gebracht 
Mit den Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-
Pandemie wächst die Zahl von Eltern, die die Voraus-
setzungen für den Elterngeldbezug nicht mehr erfüllen 
können. Eltern, die bestimmten Berufsgruppen ange-
hören (Pflegepersonal, Ärztinnen und Ärzte, Polizis-
tinnen und Polizisten usw.), werden an ihrem Arbeits-
platz dringend gebraucht und können weder Arbeits-
umfang noch Arbeitszeit selbst bestimmen. Andere Be-
rufsgruppen sind mit Kurzarbeit oder Freistellungen 
konfrontiert und geraten in wirtschaftliche Not. Betrof-
fen sind Eltern, die Elterngeld beziehen und in Teilzeit 
arbeiten, sowie werdende Eltern, denen durch die kri-
senbedingte Kurzarbeit oder Freistellung Nachteile bei 
der späteren Elterngeldberechnung drohen. 

Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz ist nicht 
auf diese besondere Situation zugeschnitten. Daher hat 
der Gesetzgeber befristete Regelungen geschaffen, 
um Betroffene in der aktuellen Lebenslage weiterhin 
effektiv mit dem Elterngeld unterstützen zu können. 
Das Gesetz für Maßnahmen im Elterngeld aus Anlass 
der COVID-19-Pandemie sieht Folgendes vor: 

 Ist es Eltern in systemrelevanten Branchen und Be-
rufen aufgrund der Herausforderungen während der 
COVID-19-Pandemie nicht möglich, ihre Eltern-
geldmonate zu nehmen, können sie diese aufschie-
ben. Eltern verlieren ihren Partnerschaftsbonus 
nicht, wenn sie aufgrund der COVID-19-Pandemie 
aktuell mehr oder weniger arbeiten als geplant. Das 
gilt auch, wenn nur ein Elternteil einen systemrele-
vanten Beruf ausübt. 

 Auf Antrag kann der Zeitraum vom 01.03. bis zum 
31.12.2020 bei der Berechnung der Höhe des El-
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terngeldes ausgeklammert werden. Auch mit-
telbare Änderungen der Einkommenssituation 
(z.B. die Reduzierung der Arbeitszeit zuguns-
ten der Kinderbetreuung sowie Kurzarbeit in 
den Betrieben bis hin zur Arbeitslosigkeit) zäh-
len zu den Einkommensminderungen aufgrund 
der COVID-19-Pandemie. Die Ausklamme-
rungsmöglichkeit ist auf die voraussichtliche 
Zeit der Krise begrenzt.  

 Einkommensersatzleistungen, vor allem Kurz-
arbeitergeld und Arbeitslosengeld I, die durch 
die COVID-19-Pandemie bedingte Einkom-
menswegfälle ausgleichen, werden in der Zeit 
vom 01.03. bis zum 31.12.2020 für die Höhe 
des Elterngeldes nicht berücksichtigt. Beim 
Bezug von Einkommensersatzleistungen in der 
Zeit vom 01.03. bis zum 31.12.2020 kommt es 
für die endgültige Festsetzung des Elterngeldes 
allein auf die Angaben an, die bei der Beantra-
gung gemacht wurden. Damit soll teilzeiter-
werbstätigen Eltern, die zusätzlich zu ihrem 
Teilzeiteinkommen auf die Zahlung des El-
terngeldes in der beantragten Höhe vertraut 
haben, der notwendige Vertrauensschutz ge-
währt werden.  

Hinweis: Die Regelungen zur Nichtberück-
sichtigung von Einkommensersatzleistungen 
gelten auch für Eltern, die nicht in systemrele-
vanten Berufen arbeiten. Lassen Sie sich hier-
zu gern beraten! 

Gesetzgebung II  

Neue Gutscheinregelung für  
abgesagte Veranstaltungen 
Der Gesetzgeber hat für Veranstaltungsverträge, 
die vor dem 08.03.2020 geschlossen wurden, eine 
Gutscheinregelung geschaffen. Die Veranstalter 
von Freizeitveranstaltungen werden berechtigt, 
den Inhabern der Eintrittskarten statt der Erstat-
tung des Eintrittspreises einen Gutschein in Höhe 
des Eintrittspreises auszustellen. Konkret anzu-
wenden ist dies auf Freizeitveranstaltungen wie 
etwa Konzerte, Festivals, Theatervorstellungen, 
Filmvorführungen, Wissenschaftsveranstaltungen, 
Vorträge, Lesungen, Sportwettkämpfe und ähnli-
che Freizeitveranstaltungen. 

Der Wertgutschein kann entweder für die Nach-
holveranstaltung oder alternativ für eine andere 
Veranstaltung des Veranstalters eingelöst werden. 
Der Betreiber einer Freizeiteinrichtung hat das 
Recht, dem Nutzungsberechtigten einen Gutschein 
zu übergeben, der dem Wert des nichtnutzbaren 
Teils der Berechtigung entspricht. 

Hinweis: Der Inhaber des Gutscheins kann je-
doch die Auszahlung des Gutscheinwerts ver-
langen, wenn die Annahme eines Gutscheins 

für ihn aufgrund seiner persönlichen Lebens-
verhältnisse unzumutbar ist oder der Gutschein 
nicht bis zum 31.12.2021 eingelöst wird. Nicht 
in den Anwendungsbereich fallen Veranstal-
tungen im beruflichen Kontext, wie etwa Fort-
bildungen und Seminare oder Veranstaltungen, 
die sich vorrangig an ein Fachpublikum wen-
den (z.B. Fachmessen und Kongresse). 

Unterstützungsmaßnahmen  

Spendenabzug ist leichter möglich 
Infolge der Corona-Pandemie zeigt sich ein brei-
tes gesellschaftliches Engagement: Viele Privat-
leute und Unternehmen leisten Hilfe und unter-
stützen von der Krise besonders betroffene Mit-
menschen. Das Bundesfinanzministerium hat ein 
steuerliches Maßnahmenpaket für den Spen-
denabzug geschnürt, um diese Unterstützungs-
maßnahmen zu fördern. Danach gilt: 

 Vereinfachter Zuwendungsnachweis: Spen-
den, die auf Sonderkonten (inländischer juristi-
scher Personen des öffentlichen Rechts, inlän-
discher öffentlicher Dienststellen oder amtlich 
anerkannter inländischer Verbände der freien 
Wohlfahrtspflege) geleistet werden, müssen 
nur durch Bareinzahlungsbeleg oder Bu-
chungsbestätigung der Bank nachgewiesen 
werden; eine Spendenquittung ist für den Son-
derausgabenabzug nicht erforderlich. 

 Satzungsfernes Vereinsengagement: Rufen 
gemeinnützige Körperschaften wie Sport- oder 
Musikvereine zu Corona-Spenden auf, gefähr-
det dieses satzungsferne Engagement nicht die 
Steuerbegünstigung der Körperschaft. Nicht 
nur die Verwendung bzw. Weiterleitung einge-
sammelter Spendenmittel ist der Körperschaft 
ausnahmsweise erlaubt, sie darf auch vorhan-
dene Mittel (die keiner anderweitigen Bindung 
unterliegen) ohne Satzungsänderung zur Un-
terstützung von Betroffenen der Corona-Krise 
einsetzen. Erlaubt ist auch, Personal und Räu-
me des Vereins zu überlassen und Einkaufs-
dienste für Betroffene anzubieten. 

 Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen: 
Kosten eines Unternehmens für Sponsoring-
maßnahmen sind als Betriebsausgaben abzieh-
bar. Das Gleiche gilt für (angemessene) Leis-
tungen aus dem Betriebsvermögen, die ein Un-
ternehmer einem unmittelbar und schwer be-
troffenen Geschäftspartner unentgeltlich zu-
wendet, um die Geschäftsbeziehungen auf-
rechtzuerhalten. In anderen Fallkonstellationen 
können die Finanzämter bei Sachleistungen ei-
nen Betriebsausgabenabzug aus Billigkeits-
gründen zulassen. Der Empfänger muss jedoch 
in allen Fällen eine Betriebseinnahme ansetzen 
(mit dem gemeinen Wert). 
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 Arbeitslohnspenden: Verzichtet der Arbeit-
nehmer auf Teile seines Arbeitslohns, damit 
der Arbeitgeber diese an eine begünstigte Ein-
richtung spenden kann, muss dieser Lohnteil 
nicht versteuert werden, sofern der Arbeitgeber 
die entsprechende Verwendungsauflage erfüllt 
und dies dokumentiert. 

2. ... für Unternehmer 

Verlustrücktrag  

Vorauszahlungen für 2019 können 
pauschal herabgesetzt werden 
Das Bundesfinanzministerium hat eine Herabset-
zung bereits geleisteter Vorauszahlungen für das 
Jahr 2019 ermöglicht. Demnach können sich kri-
senbetroffene Unternehmer und Vermieter, die für 
2019 noch nicht veranlagt worden sind und Steu-
ervorauszahlungen geleistet haben, die Vor-
auszahlungen für 2019 über einen pauschalen 
Verlustrücktrag zurückerstatten lassen. Diese 
Möglichkeit besteht grundsätzlich bis Ende März 
2021 (bei Land- und Forstwirten: bis Ende No-
vember 2021). 

Voraussetzung ist, dass der Steuerzahler einen 
Antrag beim Finanzamt stellt, in dem er versi-
chert, dass er aufgrund der Corona-Krise für 2020 
einen nicht unerheblichen Verlust erwartet. Als 
pauschaler Verlustrücktrag darf ein Betrag von 
15 % des Saldos der im Vorauszahlungsbescheid 
2019 ausgewiesenen Gewinneinkünfte bzw. Ver-
mietungseinkünfte geltend gemacht werden. Ge-
deckelt ist dieser Betrag auf 1.000 € (bei Zusam-
menveranlagung: 2.000 €). Das Finanzamt be-
rechnet die Vorauszahlungen für 2019 dann unter 
Ansatz des Verlustrücktrags und erstattet die zu 
viel geleisteten Vorauszahlungen. 

Koalitionsausschuss  

Ermäßigter Steuersatz in der  
Gastronomie ab dem 01.07.2020 
Die Große Koalition hat beschlossen, dass vom 
01.07.2020 bis zum 30.06.2021 ein reduzierter 
Umsatzsteuersatz in der Gastronomie gelten soll. 
Der reduzierte Steuersatz betrifft nur die Abgabe 
von Speisen. Bisher gilt für Speisen, die in einer 
Gaststätte, einem Café oder einer Bar verzehrt 
werden, ein Umsatzsteuersatz von 19 %. Gerichte, 
die der Gast mitnimmt, werden mit 7 % besteuert. 
Nun soll generell ein Steuersatz von 7 % zur An-
wendung kommen. 

Von dieser Regelung sind Getränke ausgenom-
men. Kneipen, Bars, Clubs und Diskotheken, die 
ausschließlich Getränke anbieten, profitieren da-

her nicht von der Steuerentlastung. Die Ausnahme 
von Getränken bei der ermäßigten Besteuerung 
von Restaurations- und Verpflegungsdienstleis-
tungen ist gemäß der Mehrwertsteuer-System-
richtlinie unionsrechtlich zulässig. 

Anwendungserlass  

Neue umsatzsteuerliche Behandlung 
von Miet- und Leasingverträgen 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat kürzlich 
zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Miet- und 
Leasingverträgen als Lieferung oder sonstige 
Leistung Stellung genommen. In seinem Schrei-
ben hat das BMF Forderungen des Deutschen 
Steuerberaterverbands (DStV) berücksichtigt.  

Der Verband weist unter anderem darauf hin, dass 
die umsatzsteuerliche Qualifikation eines Lea-
singvertrags als Lieferung oder sonstige Leistung 
nicht mehr an das Ertragsteuerrecht anknüpft. 
Entscheidend sei, ob eine Eigentumsübergangs-
klausel vorliege und ob bei Vertragsabschluss 
feststehe, dass das Eigentum automatisch auf den 
Leasingnehmer übergehen solle. Wichtig seien 
dabei die objektiv zu beurteilenden Vertragsbe-
dingungen bei Vertragsunterzeichnung. 

Die Voraussetzung ist bei einer im Vertrag enthal-
tenen Kaufoption grundsätzlich erfüllt, wenn die 
Optionsausübung zum gegebenen Zeitpunkt als 
die einzig wirtschaftlich rationale Möglichkeit für 
den Leasingnehmer erscheint. Der Vertrag darf 
dem Leasingnehmer keine andere wirtschaftliche 
Alternative bieten. Dies soll nach Ansicht des 
BMF gelten, wenn  

 zum Zeitpunkt der Optionsausübung die 
Summe der vertraglichen Raten dem Ver-
kehrswert des Gegenstands einschließlich der 
Finanzierungskosten entspricht und  

 der Leasingnehmer im Zuge der Optionsaus-
übung nicht zusätzlich eine „erhebliche Sum-
me“ aufwenden muss. 

Kritik äußerte der DStV an der fehlenden Konkre-
tisierung im Hinblick auf die Voraussetzung der 
sogenannten „erheblichen Summe“. Das BMF 
hat diese Konkretisierung im finalen Schreiben 
nachgeholt und sieht eine „erhebliche Summe“, 
wenn der zusätzlich zu entrichtende Betrag 1 % 
des Verkehrswerts des Gegenstands zum Zeit-
punkt der Optionsausübung übersteigt. 

Hinweis: Laut DStV ist die korrekte umsatz-
steuerliche Würdigung essentiell, da bei einer 
Qualifikation als Lieferung die Umsatzsteuer 
sofort in voller Höhe entsteht. Dagegen ent-
steht die Umsatzsteuer bei der Behandlung des 
Leasingvertrags als sonstige Leistung erst mit 
den einzelnen Raten. 
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Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung! 

3. ... für GmbH-
Geschäftsführer 

Insolvenzverfahren  

Haftung des Geschäftsführers für 
nicht abgeführte Lohnsteuern 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass 
sich ein Geschäftsführer nicht aus der Haftung 
herauswinden kann, wenn  

 die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über 
das Vermögen seiner GmbH beantragt und  

 ein vorläufiger Insolvenzverwalter unter 
Anordnung eines allgemeinen Zustimmungs-
vorbehalts bestellt wurde.  

Laut BFH verbleibt die Verwaltungs- und Ver-
fügungsbefugnis in diesem Fall beim gesetzli-
chen Vertreter der GmbH. Der Geschäftsführer 
kann nicht auf seine damalige Annahme verwei-
sen, der vorläufige Insolvenzverwalter werde sei-
ne Zustimmung zur Abgabentilgung ohnehin ver-
weigern. Wegen der erhöhten Anforderungen an 
den Geschäftsführer in der Krise einer GmbH ist 
im Regelfall eine entsprechende Anfrage an den 
vorläufigen Insolvenzverwalter erforderlich, deren 
Nachweis dem Geschäftsführer obliegt. 

4. ... für Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer 

Sonderzahlungen  

Mit der „Corona-Prämie“ können Sie 
Arbeitnehmer unterstützen 
Aufgrund der Corona-Krise können Arbeitgeber 
ihren Arbeitnehmern eine Prämie von bis zu 
1.500 € steuer- und sozialversicherungsfrei zu-
kommen lassen. Unerheblich ist dabei, ob der Ar-
beitnehmer eine Geldleistung oder einen Sachbe-
zug erhält. Voraussetzung für die Steuerbefreiung 
ist nur, dass die Unterstützungsleistung in der Zeit 
vom 01.03. bis zum 31.12.2020 und zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn des Ar-
beitnehmers gewährt wird. 

Arbeitgeber müssen die steuerfreien Corona-Leis-
tungen lediglich im Lohnkonto aufzeichnen; be-
sondere Nachweise über den Anlass der Unter-
stützungsleistung brauchen sie gegenüber dem Fi-
nanzamt nicht zu erbringen. 

Hinweis: Arbeitgeberseitig geleistete Zuschüs-
se zum Kurzarbeitergeld können nicht in steu-
erfreie Corona-Prämien umgewandelt werden. 
Auch Zuschüsse, die ein Arbeitgeber als Aus-
gleich zum Kurzarbeitergeld wegen einer über-
schrittenen Beitragsbemessungsgrenze leistet, 
fallen nicht unter die Steuerbefreiung. 

Erklärungsfrist  

Lohnsteuer-Anmeldungen können 
später abgegeben werden 
In weiten Teilen des Bundesgebiets sind Arbeit-
geber durch das Corona-Virus unverschuldet dar-
an gehindert, die monatlichen oder vierteljährli-
chen Lohnsteuer-Anmeldungen fristgerecht abzu-
geben. Die Finanzämter gewähren Arbeitgebern 
daher nun auf Antrag im Einzelfall Fristverlänge-
rungen zur Abgabe monatlicher oder vierteljährli-
cher Lohnsteuer-Anmeldungen während der Coro-
na-Krise.  

Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass der Ar-
beitgeber selbst oder der mit der Lohnbuchhaltung 
und Lohnsteuer-Anmeldung Beauftragte nach-
weislich unverschuldet daran gehindert ist, die 
Lohnsteuer-Anmeldungen pünktlich zu übermit-
teln. Die Fristverlängerung darf maximal zwei 
Monate betragen. 

5. ... für Hausbesitzer 

Steuerbonus  

Musterbescheinigungen für  
energetische Baumaßnahmen 
Seit Jahresbeginn fördert der Staat energetische 
Baumaßnahmen an selbstgenutzten eigenen 
Wohngebäuden mit einem neuen Steuerbonus 
(vgl. Ausgabe 03/20). Pro Objekt beträgt die 
Steuerermäßigung maximal 40.000 €. Der Bonus 
gilt für Baumaßnahmen, die nach dem 31.12.2019 
begonnen haben und vor dem 01.01.2030 abge-
schlossen sind. Voraussetzung ist, dass das Ge-
bäude bei Durchführung der Baumaßnahme älter 
als zehn Jahre war. Abziehbar sind neben den 
Lohnkosten auch die Materialkosten. 

Der Auftraggeber, der den Steuerbonus in seiner 
Steuererklärung beantragen möchte, muss dem 
Finanzamt eine Bescheinigung des Fachunter-
nehmens über die Baumaßnahme vorlegen, die 
nach amtlich vorgeschriebenem Muster erstellt 
worden ist. Das Bundesfinanzministerium hat die 
entsprechenden Musterbescheinigungen veröffent-
licht. Vorgegeben sind darin der Inhalt, der Auf-
bau und die Reihenfolge der Angaben, von denen 
die Handwerksbetriebe nicht abweichen dürfen. 
Die Bescheinigungen können von den Ausstellern 
auch in elektronischer Form (z.B. per E-Mail) an 
die Auftraggeber verschickt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
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